
Einladung zur Vollversammlung des NDV e.V.
am Sonntag, 14. August 2011 um 14:00 Uhr

im
Vereinsheim TSG 93

Dorotheenstr. 48 b
30167 Hannover

Tagesordnung:

TOP 1: Eröffnung und Begrüßung durch den Präsidenten

TOP 2: Feststellung der Beschlussfähigkeit/Stimmenschlüssel

TOP 3: Genehmigung der Tagesordnung/Dringlichkeitsanträge

TOP 4: Geschäftsbericht des Vorstands

TOP 5: Tätigkeitsberichte der weiteren Präsidiumsmitglieder

TOP 6: Bericht der Kassenprüfer

TOP 7: Entlastung der Vorstandsmitglieder

TOP 8: Berichte aus den Bezirksverbänden

TOP 9: Wahlen 

a) Schatzmeister

Niedersächsischer Dart Verband e.V. 
Vorstand: Norbert Kokins * Reinhold Bohn * Marc Unger

Amtsgericht Hannover: VR 100 488
 Bankverbindung: Sparkasse Hannover  ● BLZ 250 501 80 ● KTO-Nr. 549 967

     NDV e.V. * Präsident * Norbert Kokins * Im Busche 8b * 30926 Seelze        

An die

Bezirksverbände im NDV e.V.
- BDVLH
- BBDV
- DBH

Fon: +49 5137- 12 51 20
Fax: +49 5137- 12 51 16
E-Mail: praesident@ndvev-online.de

...

■ Niedersächsischer Dartverband e.V. ■ 

Ihr Zeichen, Schreiben vom: Unser Zeichen, Schreiben vom: Name, Telefon: Datum:
, nk, rb, mu Norbert Kokins 12.07.11
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b) Vizepräsident

c) Medienreferent

d) Stellv. Beisitzer 2 (Ehrengericht)

TOP 10: Festsetzung der Verbandsbeiträge 2011/12

TOP 11: Beschlussfassung Haushaltsrahmenplan 2011/12

TOP 12: Satzungsänderung/Datenschutz (s. Anlage 1)

TOP 13: Anträge der Bezirksverbände zur Vollversammlung

TOP 14: Aussprache und Verschiedenes (ohne Beschlussfassung)

 *  Anträge zur Vollversammlung können von den Bezirksverbänden gestellt werden und müssen 14 Tage vor deren Beginn beim
Vereinsvorstand schriftlich eingereicht sein. Sie werden unverzüglich den  Hauptausschussmitgliedern  zugeleitet.  Über  die
Zulassung  von  Dringlichkeitsanträgen befindet die Vollversammlung.

Mit dartsportlichen Grüßen

Norbert Kokins
Präsident
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Anlage 1
zu TOP 12 Satzungsänderungen

- Entwurf -

Einfügen, neuer § 21
(Die nachfolgenden §§ ändern sich entsprechend ihre r neuen Numerierung)

§ 21 Datenschutz

(1)  Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder 
(Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse) unter Einsatz von 
Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß dieser Satzung zulässigen Zwecke 
und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der Mitgliederverwaltung. 

Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: 
Name und Anschrift, 
Telefonnummern (Festnetz und Funk),
E-Mail-Adresse, 
Geburtsdatum (bei JUgendlichen), 
Geburtsjahr (bei Erwachsenen),
Geschlecht,
Funktion(en) im Verein. 

(2)  Als Mitglied des [Landessportbundes und des Bundesverband ist der Verein verpflichtet,
bestimmte personenbezogene Daten dorthin zu melden. 
Übermittelt werden an [Empfänger mit Adresse … Namen und Alter der Mitglieder, Namen der 
Vorstandsmitglieder mit Funktion, Anschrift, Telefonnummern, Faxnummer und E-Mail- 
Adresse]. 

(3)  Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb, sowie sonstigen 
satzungsgemäßen Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und 
Fotos seiner Mitglieder auf seiner Homepage und übermittelt 
Daten und Fotos zur Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie elektronische Medien. 
Dies betrifft insbesondere Start- und Teilnehmerlisten, Mannschaftsaufstellungen, Ergebnisse 
und Bestleistungen, Wahlergebnisse sowie bei sportlichen oder sonstigen Versammlungen 
anwesende Vorstandsmitglieder und sonstige Funktionäre. Die Veröffentlichung/Übermittlung 
von Daten beschränkt sich hierbei auf Name, Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, Funktion 
im Verein und – soweit aus sportlichen Gründen (z.B. Einteilung in Wettkampfklassen) 
erforderlich – Alter oder Geburtsjahrgang. 

(4)  Auf seiner Homepage berichtet der Verein auch über Ehrungen 
und Geburtstage seiner Mitglieder [ggf. andere Ereignisse mit anderen Daten]. Hierbei 
werden Fotos von Mitgliedern und folgende personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht: 
Name, Vereins- sowie Abteilungszugehörigkeit und deren Dauer, Funktion im Verein und – 
soweit erforderlich – Alter, Geburtsjahrgang oder Geburtstag. 
Berichte über Ehrungen nebst Fotos darf der Verein – unter Meldung von Name, Funktion im 
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Verein, Vereins- sowie Abteilungszugehörigkeit und deren Dauer – auch an andere Print- und 
Telemedien sowie elektronische Medien übermitteln. 
Im Hinblick auf Ehrungen und Geburtstage kann das einzelne Mitglied jederzeit gegenüber 
dem Vorstand der Veröffentlichung/Übermittlung von Einzelfotos sowie seiner 
personenbezogenen Daten allgemein oder für einzelne Ereignisse widersprechen. Der Verein 
informiert das Mitglied rechtzeitig über eine beabsichtigte Veröffentlichung/Übermittlung in 
diesem Bereich und teilt hierbei auch mit, bis zu welchem Zeitpunkt ein Widerspruch erfolgen 
kann. Wird der Widerspruch fristgemäß ausgeübt, unterbleibt die 
Veröffentlichung/Übermittlung. Anderenfalls entfernt der Verein Daten und Einzelfotos des 
widersprechenden Mitglieds von seiner Homepage und verzichtet auf künftige 
Veröffentlichungen/Übermittlungen. 

(5)  Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Vorstandsmitglieder, 
sonstige Funktionäre und Mitglieder herausgegeben, wie deren Funktion oder besondere 
Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme erfordern. 
Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner 
satzungsgemäßen Rechte (z.B. Minderheitenrechte) benötigt, wird ihm eine gedruckte Kopie 
der Liste gegen die schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass Namen, Adressen und 
sonstige Daten nicht zu anderen Zwecken Verwendung finden. 

(6)  Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen
die 
Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und 
Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine 
anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke 
hinausgehende Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen 
Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft. 

(7)  Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des
Bundesdatenschutzgesetzes 
(insbesondere §§ 34, 35) das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten 
Daten, deren Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung 
oder Sperrung seiner Daten. 


